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 9. beschließt, den Punkt "Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrüstung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/91 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)234. 

57/91. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Generalversammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung, zu 
befassen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J 
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F vom 
6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über 
regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender Maß-
nahmen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom 
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994, 
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember 
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom 
20. November 2000 und 56/25 D vom 29. November 2001, 

 im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Neubele-
bung des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das 
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf re-
gionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens 
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika235, 

 sowie unter Berücksichtigung der Mitteilung des General-
sekretärs samt den Empfehlungen des Sekretariats-Amtes für 
interne Aufsichtsdienste betreffend das Programmmanagement 
und die Verwaltungspraxis in der Hauptabteilung Abrüstungs-
fragen, insbesondere den Empfehlungen in Bezug auf die Re- 

 
234 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 
235 A/52/871-S/1998/318. 

gionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrü-
stung in Afrika, in Lateinamerika und in der Karibik sowie in 
Asien und im Pazifik236, 

 eingedenk der Anstrengungen, die im Rahmen der Neubele-
bung der Tätigkeiten des Regionalzentrums unternommen wor-
den sind, um die für seine Betriebskosten erforderlichen Mittel 
zu beschaffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist, zwi-
schen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der Afri-
kanischen Union für die Verhütung, Bewältigung und Bei-
legung von Konflikten eine enge Zusammenarbeit herzustellen, 
im Einklang mit dem Beschluss, der von der Versammlung der 
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999 in Algier abgehalte-
nen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung gefasst wurde237, 

 erfreut über die Verabschiedung des Aktionsprogramms zur 
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek–
ten238 durch die vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York abgehal-
tene Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten 
Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten sowie betonend, dass alle Staaten das Aktionsprogramm auf 
geeignete Weise durchführen müssen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs239 und würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika 
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afrika-
nischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Sicherheit 
weiterhin durchführt; 

 2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
Neubelebung des Regionalzentrums und betont, dass es not-
wendig ist, ihm die Mittel zur Verfügung zu stellen, die es be-
nötigt, um seine Aktivitäten zu verstärken und seine Program-
me durchzuführen; 

 3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die interna-
tionalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und an 
die Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt werden 
und ihre Durchführung erleichtert wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum 
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren, 
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann; 

 
236 A/56/817. 
237 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec.138 (XXXV).  Die Organisa-
tion der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu bestehen. An ih-
re Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.  
238 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, New 
York, 9.-20. Juli 2001 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.192/15 vom 20. Juli 2001), Ziffer 24. 
239 A/57/162. 
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 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Herstel-
lung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzen-
trum und der Afrikanischen Union, insbesondere auf dem Ge-
biet des Friedens, der Sicherheit und der Entwicklung, zu er-
leichtern und den Direktor des Regionalzentrums auch künftig 
bei seinen Anstrengungen zur Stabilisierung der Finanzlage des 
Zentrums und zur Neubelebung seiner Aktivitäten zu unterstüt-
zen; 

 6. ruft insbesondere das Regionalzentrum auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Afrikanischen Union, regionalen und 
subregionalen Organisationen sowie den afrikanischen Staaten 
Maßnahmen zu ergreifen, um die konsequente Durchführung 
des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Besei-
tigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen unter allen Aspekten238 zu fördern; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men. 

RESOLUTION 57/92 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)240. 

57/92. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Asien und im Pazifik 

 Die Generalversammlung 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989, mit denen 
sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu eingerichtet und 
es in "Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und 
Abrüstung in Asien und im Pazifik" umbenannt hat, dessen 
Auftrag darin besteht, Mitgliedstaaten der asiatisch-pazifischen 
Region auf Ersuchen bei Initiativen und anderen einvernehm-
lich vereinbarten Aktivitäten zur Durchführung von Maßnah-
men im Dienste des Friedens und der Abrüstung durch die ent-
sprechende Verwendung der verfügbaren Ressourcen fachliche 
Unterstützung zu gewähren, 

 
240 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Australien, Bangladesch, Bhutan, Brunei Da-
russalam, , China, Demokratische Volksrepublik Korea, Fidschi, Indien, In-
donesien, Japan, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan, Laotische Volks-
demokratische Republik, Malaysia, Malediven, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, Neuseeland, Pakistan, 
Papua-Neuguinea, Philippinen, Republik Korea, Salomonen, Samoa, 
Schweiz, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu und Vietnam. 

 erfreut über den Bericht des Generalsekretärs241, in dem er 
seine Überzeugung bekundet, dass das Mandat des Regional-
zentrums weiterhin gültig ist und dass das Zentrum ein nützli-
ches Instrument zur Förderung eines Klimas der Zusammenar-
beit im Dienste des Friedens und der Abrüstung in der Region 
sein könnte, 

 feststellend, dass die Aufgabe des Regionalzentrums, die 
darin besteht, den Mitgliedstaaten bei der Auseinandersetzung 
mit den in der Region neu auftretenden Problemen der Sicher-
heit und der Abrüstung behilflich zu sein, durch die Entwick-
lungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg stärker in den Vor-
dergrund getreten ist, 

 in Würdigung der nutzbringenden Tätigkeit des Regional-
zentrums bei der Anregung eines regionalen und subregionalen 
Dialogs mit dem Ziel verstärkter Offenheit, Transparenz und 
Vertrauensbildung sowie der Förderung der Abrüstung und der 
Sicherheit durch die Veranstaltung regionaler Tagungen, was in 
der asiatisch-pazifischen Region inzwischen allgemein als 
"Katmandu-Prozess" bekannt ist, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum für 
die Veranstaltung des achten Kanazawa-Symposiums über 
Nordostasien zum Thema "Sicherheitsperspektiven in Nordost-
asien und neue Agenda für den Kanazawa-Prozess", das vom 
4. bis 6. Juni 2002 in Kanazawa (Japan) stattfand, und der fünf-
ten Konferenz der Vereinten Nationen über Abrüstungsfragen 
zum Thema "Die Herausforderung des Terrorismus für die in-
ternationale Sicherheit: globale und regionale Auswirkungen", 
die vom 7. bis 9. August 2002 in Kyoto (Japan) stattfand, 

 die Anregung begrüßend, dass ein Aus- und Fortbildungs-
programm für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik 
für junge Menschen unterschiedlichen Hintergrunds einge-
richtet werden könnte, das aus freiwilligen Beiträgen zu finan-
zieren wäre, 

 in Anbetracht der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum 
bei der Unterstützung der regionalspezifischen Initiativen der 
Mitgliedstaaten innehat, namentlich seine Unterstützung der 
auf die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Zentralasien 
sowie auf die internationale Sicherheit und den kernwaffenfrei-
en Status der Mongolei gerichteten Tätigkeiten, einschließlich 
der Abhaltung einer von den Vereinten Nationen getragenen 
Tagung nichtstaatlicher Sachverständiger zum Thema "Mittel 
und Wege zur Stärkung der internationalen Sicherheit und des 
kernwaffenfreien Status der Mongolei", die am 5. und 6. Sep-
tember 2001 in Sapporo (Japan) stattfand, 

 unter besonderer Würdigung der allgemeinen Unterstüt-
zung, die Nepal als der Staat geleistet hat, in dem das Regional-
zentrum seinen Sitz hat, 

 1. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
anstehenden Tätigkeiten und die weitere Stärkung des Regio-
 
241 A/57/260. 




